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Beteiligung Elternbeirat 

Verbrauchs- und Materialgeld 

Übergabe EB-Vorsitz am 11.07.2023 für das Schuljahr 2023/24 – Änderungen rot 

 

 
Allgemeine Festlegungen 
 

 

• Es wird unterschieden zwischen 
o Verbrauchsgeld: Das Geld wird von den Eltern eingezogen und treuhände-

risch durch eine pädagogische Kraft der Klasse verwaltet. Die Rechenschaft 
erfolgt gegenüber den Klassenelternsprecher*innen. Die Dokumentation 
wird nicht in die Buchhaltung der Schule aufgenommen. 

o Materialgeld: Das Geld wird von den Eltern per Bankeinzug auf das ent-
sprechende Konto der Schule erhoben und ist damit Bestandteil der Buch-
haltung der Schule. 
 

• Das Verbrauchsgeld ist wie folgt geregelt: 
o Es dient zur Finanzierung der Materialbeschaffung in Klasse (z.B. Hefte, 

Ordner, Bastelmaterial etc.) oder zur Finanzierung von Ausflügen.  
o Für diese Beschaffungen und Aktivitäten wird darüber hinaus kein Geld er-

hoben.  
o Über verbleibende Restmittel beraten sich die Elternvertreter mit den Pä-

dagog*innen. 
 

• Das Materialgeld ist wie folgt geregelt: 
o Es dient zur Finanzierung des im (Fach)-Unterricht verwendeten Materials. 
o Neu ist die Durchführung eines einwöchigen Intensivsprachkurses in den 

Oberstufen-Klassen. Nach den Erfahrungen im Schuljahr 2022/23 soll dieser 
unbedingt jährlich durchgeführt werden. Die Schule schießt 40 € je Schüler 
aus allgemeinen Mitteln dazu. 

o Restmittel verbleiben in der jeweiligen Kasse. 
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Festlegung der Beträge 

Stufe 
 
Verfahren 

Verbrauchsgeld 
 
Bankeinzug in zwei Be-
trägen über das Schul-
geldkonto im Oktober 
und im März 

Materialgeld 
 
Bankeinzug in einer Summe über das Schulgeldkonto 
im Oktober 

Grundstufe 

• 2 x 45 € im Jahr 
(gesamt 90 €)   

1. – 4. Jahrgangsstufe 
o 10 € im Jahr allgemein 

Mittelstufe 
5. – 6. Jahrgangsstufe 
o 10 € im Jahr für Werken 

Projektstufe 

7. Jahrgangsstufe 
o 10 € im Jahr für Werken 
o 10 € im Jahr für Wirtschaft 
8. Jahrgangsstufe 
o 30 € im Jahr für Soziales 
o 10 € im Jahr für Werken 
o 10 € im Jahr für Wirtschaft  

Oberstufe 

9. Jahrgangsstufe 
o 99 € im Jahr für Intensivsprachkurs (40 € finan-

ziert die Schule) 
o 40 € für Materialien Prüfungsvorbereitung 
o 50 € im Jahr für Soziales 
o 30 € im Jahr für Werken 
o 10 € im Jahr für Wirtschaft 
o 10 € im Jahr bei 5. Prüfungsfach Kunst 
10. Jahrgangsstufe 
o 99 € im Jahr für Intensivsprachkurs (40 € finan-

ziert die Schule) 
o 40 € für Materialien Prüfungsvorbereitung 
o 50 € im Jahr für Soziales 
o 30 € im Jahr für Werken 
o 10 € im Jahr für Wirtschaft 

FOS - 

11. Jahrgangsstufe 
o 15 € im Jahr für Kunst 
12. Jahrgangsstufe 
o 15 € im Jahr für Kunst 

 


